
 

 

Stadt Menden (Sauerland) 
Neumarkt 5, 58706 Menden 

Tel.: +49 2373 903-0 
Fax: +49 2373 903-1386 

 

Informationen zum Datenschutz 

nach Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 

 
Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren werden Ihre personenbezogenen Daten erhoben.  
Um Sie über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte aufzuklären und unseren Informationspflich-
ten gem. Art. 13 und Art 14 DSGVO nachzukommen, informieren wir Sie nachfolgend: 
 

1. Angaben zum Verantwortlichen  
 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist die Stadt Menden (Sauerland), vertreten durch den Bürger-
meister, verantwortlich. Sie können auf den folgenden Wegen mit der Stadt Menden (Sauerland) 
Kontakt aufnehmen: 
 

• mit der Post 
Bürgermeister der Stadt Menden (Sauerland) 
Abteilung Planung und Bauordnung 
Herrn Jörg Müller 
Neumarkt 5    Postfach 28 52 
58706 Menden   58688 Menden 
  

• per Telefon/Telefax/E-Mail 
Tel.:  +49 2373 903-1613  Fax:  +49 2373 903-1386 
E-Mail:  planung@menden.de   
De-Mail:  stadt@menden.de-mail.de 
 

Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftragten der Stadt Menden (Sauerland) können Sie un-
mittelbar auf den folgenden Wegen Kontakt aufnehmen:  
 

• mit der Post 
Stadt Menden (Sauerland) 
Herrn Michael Roth (Frau Marion Klein) 
Neumarkt 5     Postfach 28 52 
58706 Menden   58688 Menden 

 

• per Telefon/Telefax/E-Mail 
Tel.  +49 2373 903-1378 (-1272) Fax:  +49 2373 903-1386 
E-Mail:  datenschutz@menden.de De-Mail:  datenschutz@menden.de-mail.de 

 
 
2. Angaben zur Aufsichtsbehörde  

Zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist die Landesbeauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW): 

 
Kavalleriestr. 2-4      Telefon: 0211/38424-0 
40213 Düsseldorf     Telefax: 0211/38424-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de   Internet: www.ldi.nrw.de 
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3. Zweck/e und Rechtsgrundlage/n der Verarbeitung 

 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt für die Erfüllung der in der nordrhein-
westfälischen Bauordnung (LBO NRW) festgelegten Aufgaben: 
 

• Erteilung einer Baugenehmigung 

• Erteilung eines Bauvorbescheides 

• Erteilung von Befreiungen und Ausnahmen 

• Beteiligung der in den jeweiligen Verfahren anzuhörenden Behörden und 

Stellen (z.B. Naturschutzbehörde, Wasserbehörde, Immissionsschutzbehörde) oder 

mitwirkender Prüfingenieure für Baustatik sowie Sachverständige 

• Mitteilung von genehmigungsfreien Bauvorhaben 

• Anzeige der Beseitigung von Anlagen 

• Erteilung einer Abgeschlossenheitsbescheinigung 

• Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten  

• Bauüberwachung und Bauabnahmen 

• Akteneinsicht 

• Bauberatung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Artikel 6 Abs. 1 Buch-
stabe e) DSGVO i.V.m. § 3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) sowie i.V.m. 
den nachfolgend spezialgesetzlichen Rechtsgrundlagen, wie z.B. 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

• Bauordnung NRW (BauO NRW) 

• Verordnung über bautechnische Prüfungen im Land NRW (BauPrüfVO NRW) 

• Sonderbauverordnung (SBauVO) 

• Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 

• Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land NRW (VwVfG NRW) 

 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 
 

Datenempfänger innerhalb der Stadt Menden (Sauerland) ist die Abteilung Planung und Bauord-
nung. Alle personenbezogenen Daten werden hier streng vertraulich behandelt und Akten ver-
schlossen aufbewahrt. Alle Daten, die auf dem Server der Stadt Menden (Sauerland) gespei-
chert sind, können nur von autorisierten Personen eingesehen werden. Die Datenverarbeitung 
der Stadt Menden erfolgt ausschließlich auf Basis der DSGVO.  
 
Eine interne Weitergabe erfolgt grundsätzlich nur im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und 
rechtlichen Verpflichtungen. Dies betrifft auch die Übermittlung der personenbezogenen Daten 
an Dritte, wie z.B. 
 

• Eigenbetriebe der Stadt Menden (Sauerland), 

• Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange (z.B. Märkischer Kreis, Bezirksre-

gierung Arnsberg, Land Nordrhein-Westfalen, Bund) 

• Finanzamt, 

• ggf. Eigentümer von Nachbargrundstücken bzw. deren Bevollmächtigte 

• Gerichte. 

Sofern das Bauvorhaben im Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Menden (Sauerland) 
thematisiert wird, werden die in den Bauunterlagen enthaltenen Adressdaten anonymisiert.  
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5. Übermittlung an Drittland oder eine internationale Organisation 

 
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten oder an eine internationale Organisation findet nicht statt. 

 
 
6. Dauer der Speicherung 

 
Wir speichern die Daten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. Ihre persönlichen Daten wer-
den solange verarbeitet und gespeichert wie es für die Erfüllung der entsprechenden Aufgabe 
erforderlich ist. Die konkrete Speicherdauer ist abhängig von dem Zweck der Datenverarbeitung 
sowie von verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten und den gesetzlichen 
Verjährungsfristen.  
 
Bauantrags- und Baugenehmigungsdaten werden als Teil der Bauakte dauerhaft aufbewahrt. 
 

 
7. Rechte der Betroffenen 

 
Bei Erhebung personenbezogener Daten stehen Ihnen die folgenden Rechte zu, wenn die recht-
lichen Voraussetzungen entsprechend der DSGVO erfüllt sind: 
 

− Art. 15: Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten 

− Art. 16: Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten 

− Art. 17: Recht auf Löschung (Vergessenwerden) 

− Art. 18: Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung 

− Art. 20: Recht auf Datenübertragbarkeit 

− Art. 21: Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung (siehe auch Ziff. 8)  
 
 
8. Informationen über das Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. 
Die Stadt Menden (Sauerland) verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es 
sei denn, sie kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
 

9. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

 
Gemäß Art 77 DSGVO haben Sie unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen o-
der gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffender personenbezogenen Daten ge-
gen die DSGVO verstößt oder wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in vollem Umfang nachgekom-
men sind. 
 
Sie haben das Recht, bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Be-
schwerde einzulegen. Die Kontaktdaten finden Sie unter Ziff. 2. dieses Bogens. 


